
Sélection d'article sur la
politique suisse

processus Opferschutz (Pa.Iv. 09.430 und Mo. 12.4077)

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Ackermann, Nadja

Citations préféré

Ackermann, Nadja 2025. Sélection d'article sur la politique suisse: Opferschutz (Pa.Iv.
09.430 und Mo. 12.4077), 2013 - 2014. Bern: Année Politique Suisse, Institut de science
politique, Université de Berne. www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 03.04.2025.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE I

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Eléments du système politique
1Ordre juridique

1Droit pénal

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE II



Abréviations

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 1



Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Eine weitere Möglichkeit, den Opferschutz zu verbessern, besteht darin, dass Opfer
oder Angehörige auf Gesuch hin über die Flucht, die Freilassung oder den Hafturlaub
von Straftätern informiert werden. Dies war durch eine parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (09.430) gefordert worden. Der Bundesrat hatte 2012
einen Entwurf in die Vernehmlassung gegeben. Einen besseren Opferschutz im
weitesten Sinn hatte auch eine von beiden Kammern überwiesene Motion der FDP-
Liberalen-Fraktion (12.4077) zum Ziel. Der 2012 eingereichte Vorstoss beabsichtigte die
Strafprozessordnung dahingehend zu ändern, dass eine beschuldigte Person auch ohne
effektiven Rückfall in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft gehalten werden kann. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Anliegens, welches er im Rahmen einer
umfassenden Revision der Strafprozessordnung behandeln will. 1

MOTION
DATE: 11.09.2013
NADJA ACKERMANN

Mit 166 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen hiess der Nationalrat einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über das Informationsrecht des Opfers gut. Die Vorlage, die im
Anschluss an die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer erarbeitet wurde,
sieht vor, dass Opfer von Straftaten, deren Angehörige sowie Dritte mit schutzwürdigem
Interesse auf schriftliches Gesuch hin auch nach dem Abschluss des Strafverfahrens
über den Straf- und Massnahmenvollzug und wesentliche Haftentscheide informiert
werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Stärkung der Interessen des Verurteilten
sowie eine Einschränkung des Kreises der Informationsberechtigten wurden von der
grossen Kammer abgelehnt. Der Ständerat folgte dem Nationalrat bezüglich der
Informationsberechtigten. Hingegen sprach er sich für den Vorschlag des Bundesrates
aus, dass die Information verweigert werden kann, wenn berechtigte Interessen des
Verurteilten betroffen sind. An dieser Streitfrage entzündete sich eine
Differenzdebatte, in welcher der Nationalrat zunächst an der Formulierung seiner
Kommission festhielt, wonach eine Informationsverweigerung nur bei ernsthafter
Gefahr des Verurteilten zulässig sei. Nachdem der Ständerat jedoch ebenfalls auf seiner
Position verharrte, lenkte die grosse Kammer auf den Kompromissvorschlag ein, dass
nur bei berechtigten Interessen des Verurteilten die Informationsausgabe verweigert
werden kann. So konnte die Gesetzesrevision im Nationalrat einstimmig und im
Ständerat mit 44 zu 1 Stimmen verabschiedet werden. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.05.2014
NADJA ACKERMANN

1) AB NR, 2013, S. 508; AB SR, 2013, S. 704 f.; NZZ, 15.1.13; Pa.Iv. 09.430
2) AB NR, 2014, S. 1598 ff.; AB NR, 2014, S. 1701 ff.; AB NR, 2014, S. 1863; AB NR, 2014, S. 758 ff.; AB SR, 2014, S. 761 ff.; AB SR,
2014, S. 866 f.; AB SR, 2014, S. 899; AB SR, 2014, S. 979; AZ, 9.5.14; NZZ. 9.5.14
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